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Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Ausschuss für Umweltschutz 25.05.2023 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 15.06.2023 Entscheidung 

 

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: 

Umsetzung des Niedersächsischen Weges; 

hier: Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 01.03.2021 und 03.03.2023 

 

Sach- und Rechtslage: 

Der Ausschuss für Umweltschutz hat in seiner Sitzung am 29.04.2021 über den Antrag der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 01.03.2021 (siehe Anlage 1) zur Umsetzung des 

Niedersächsischen Weges beraten und die Punkte 3 „Kompensationsmaßnahmen – Meldung an 

den Landkreis Oldenburg“ sowie 4 „Biotopverbund: Erarbeitung eines Konzeptes“ zurückgestellt. 

 

Ergänzend haben Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oldenburg am 

24.05.2022 zum Kompensationsflächenkataster des Landkreises im Ausschuss für Umweltschutz 

vorgetragen und aufgezeigt, dass die Gemeinden nunmehr dem Landkreis Oldenburg eigene 

Kompensationsflächen in digitaler Form mitteilen sollen.  
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Im Nachfolgenden hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen am 03.03.2023 einen weiteren Antrag 

(siehe Anlage 2) gestellt, um diese beiden zurückgestellten Themenbereiche abschließend zu 

beraten. 

 

Kompensationsflächenkataster:  

 

Das Kompensationsflächenkataster der Gemeinde Dötlingen ist in Verbindung mit dem Öko-

Konto der Gemeinde zu sehen. Aufgrund der personellen Engpässe und Wechsel im Bauamt ist 

vorgesehen, dass der Themenkomplex „Öko-Konto“ und „Kompensationsflächenkataster“ der 

zusätzlichen Stelle im Bauamt 65/2 zugeordnet wird. Diese Stelle ist ab dem 01.07.2023 besetzt. 

Sobald dies der Fall ist, sollen die ausstehenden Arbeiten angegangen werden. 

 

Biotopverbundkonzept: 

 

1996 hat die Gemeinde Dötlingen einen Landschaftsplan über das Büro AG Tewes erstellen 

lassen. Dieser Fachplan stellt eine Grundlage der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 

1997 dar.  

 

In diesem Landschaftsplan ist ebenfalls das Kapitel „Biotopverbundsystem“ enthalten. Teile des 

Biotopverbundsystems wurden auch im Bereich Schutz, Pflege und Entwicklung von 

Biotopverbunden umgesetzt. Da der aktuelle Flächennutzungsplan von 1998 ebenfalls 

überarbeitet werden soll, nach dem die strategische Ausrichtung der Gemeinde Dötlingen 

abgeschlossen ist, sollte vorab der Landschaftsplan der Gemeinde Dötlingen eine Neuauflage 

erfahren.  

 

Mit der Überarbeitung des Landschaftsplanes steht dann auch das Kapitel 

„Biotopverbundkonzept“ an. Dies ist allerdings ein Fachbeitrag, der ausschließlich über ein 

Fachbüro erstellt werden kann. Entsprechend sind hierfür Haushaltsmittel einzustellen.  
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Finanzielle Auswirkungen: 

Derzeit keine. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für Umweltschutz empfiehlt: 

Der Verwaltungsausschuss beschließt: 

 

„1. Die Gemeinde Dötlingen erstellt ein Kompensationsflächenkataster der 

festgeschriebenen Maßnahme aus der Bauleitplanung, dem Öko-Konto sowie weiteren 

größeren Baumaßnahmen und leitet dieses an den Landkreis Oldenburg weiter. 

 

2. Im Rahmen einer Neuaufstellung des Landschaftsplanes der Gemeinde Dötlingen wird 

ein Biotopverbundkonzept erstellt. Entsprechende Haushaltsmittel sind über die Haushalte 

2024/2025 einzustellen.“ 

 

 

Anlagen: 

Anlage 1: Antrag Bündnis 90/Die Grünen vom 01.03.2021 

Anlage 2: Antrag Bündnis 90/Die Grünen vom 03.03.2023 
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